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Urheberrechtliche Regelungen in der KI-VO

• Zweck der KI-VO (Art. 1): (1) Verbesserung 
der Funktionsfähigkeit des EU-Binnenmarkts, 
(2) Förderung einer “einer auf den Menschen 
ausgerichteten und vertrauenswürdigen 
künstlichen Intelligenz”, (3) Schutz von 
Gesundheit, Sicherheit, Grundrechten, 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Umweltschutz vor 

• NICHT (ausdrücklich) durch die KI-VO 
geregelt:

• Urheberschutz/Leistungsschutz von KI-Output 
(nur Transparenzpflichten gem. Art. 50 KI-VO)

• Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke 
zum Training von KI-Modellen

• Vorgaben der KI-VO in Bezug auf 
urheberrechtlich geschützte Werke: Art. 53 
KI-VO
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Art. 53 KI-VO: Pflichten für Anbieter von GPAI-Modellen

Art. 53  Pflichten für Anbieter von 
KI-Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck
(1) 1Anbieter von KI‑Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck [...]
c) bringen eine Strategie zur Einhaltung des 
Urheberrechts der Union und damit 
zusammenhängender Rechte und insbesondere 
zur Ermittlung und Einhaltung eines gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/790 
geltend gemachten Rechtsvorbehalts, auch 
durch modernste Technologien, auf den Weg;
d) erstellen und veröffentlichen eine hinreichend 
detaillierte Zusammenfassung der für das 
Training des KI‑Modells mit allgemeinem 
Verwendungszweck verwendeten Inhalte 
nach einer vom Büro für Künstliche Intelligenz 
bereitgestellten Vorlage.
(2) [...]

Adressatinnen/Adressaten: 
• Anbieter: Art. 3 Nr. 3 KI-VO
• Umgang mit Modifikation existierender 

Modelle?
• Räumlicher Anwendungsbereich: 

Urheberrechtliches Territorialitätsprinzip vs. 
Marktortprinzip der KI-VO (Art. 2 Abs. 1 
KI-VO)

Zusammenfassung der Trainingsinhalte (lit. d):
• Umfang: “allgemein weitreichend und nicht technisch 

detailliert”
• Entwicklung einer Vorlage durch EU-Büro für künstl. 

Intelligenz

Urheberrechtstrategie (lit. c):
• RL (EU) 2019/790 = DSM-Richtlinie
• Art. 4 Abs. 3 DSM-RL ≈ § 44b Abs. 3 UrhG
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Art. 53 KI-VO: Pflichten für Anbieter von GPAI-Modellen

§ 44b Text und Data Mining
(1) Text und Data Mining ist die 
automatisierte Analyse von einzelnen oder 
mehreren digitalen oder digitalisierten 
Werken, um daraus Informationen 
insbesondere über Muster, Trends und 
Korrelationen zu gewinnen.
(2) Zulässig sind Vervielfältigungen von 
rechtmäßig zugänglichen Werken für 
das Text und Data Mining. Die 
Vervielfältigungen sind zu löschen, 
wenn sie für das Text und Data Mining 
nicht mehr erforderlich sind.
(3) Nutzungen nach Absatz 2 Satz 1 sind 
nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber 
sich diese nicht vorbehalten hat. Ein 
Nutzungsvorbehalt bei online 
zugänglichen Werken ist nur dann 
wirksam, wenn er in maschinenlesbarer 
Form erfolgt.

Adressatinnen/Adressaten: 
• Anbieter: Art. 3 Nr. 3 KI-VO
• Umgang mit Modifikation existierender 

Modelle?
• Räumlicher Anwendungsbereich: 

Urheberrechtliches Territorialitätsprinzip vs. 
Marktortprinzip der KI-VO (Art. 2 Abs. 1 
KI-VO)

Zusammenfassung der Trainingsinhalte (lit. d):
• Umfang: “allgemein weitreichend und nicht technisch 

detailliert”
• Entwicklung einer Vorlage durch EU-Büro für künstl. 

Intelligenz

Urheberrechtstrategie (lit. c):
• RL (EU) 2019/790 = DSM-Richtlinie
• Art. 4 Abs. 3 DSM-RL ≈ § 44b Abs. 3 UrhG
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Art. 53 KI-VO: Pflichten für Anbieter von GPAI-Modellen

https://youtube.c
om/playlist?list=P
LEGN95UpQBBF
3kvNTamXn6Ct_
WeYCnDHe&si=
kfyqIUHeJrp8eR
Nu 
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Art. 53 KI-VO: Pflichten für Anbieter von GPAI-Modellen

Urheberrechtstrategie (lit. c):
• Perspektivisch Konkretisierung 

durch harmonisierte Normen | 
Übergangslösung: Praxisleitfäden 
(Art. 53 Abs. 4 KI-VO)

• Aktueller Stand (11.03.2025, zweite 
Entwurfsfassung): Pflichten und 
KPIs, u.a.

• Due Dilligence beim Erwerb von 
Trainingsdatensätzen

• Sicherstellung eines rechtmäßigen 
Datenzugangs (z.B. kein Crawling 
von Piracy-Webseiten)

• Untersagung von 
Urheberrechtsverletzungen in 
Nutzungsbedingungen

Art. 53  Pflichten für Anbieter von 
KI-Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck
(1) 1Anbieter von KI‑Modellen mit allgemeinem 
Verwendungszweck [...]
c) bringen eine Strategie zur Einhaltung des 
Urheberrechts der Union und damit 
zusammenhängender Rechte und insbesondere 
zur Ermittlung und Einhaltung eines gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/790 
geltend gemachten Rechtsvorbehalts, auch 
durch modernste Technologien, auf den Weg;
d) erstellen und veröffentlichen eine hinreichend 
detaillierte Zusammenfassung der für das 
Training des KI‑Modells mit allgemeinem 
Verwendungszweck verwendeten Inhalte 
nach einer vom Büro für Künstliche Intelligenz 
bereitgestellten Vorlage.
(2) [...]
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